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Nachwahl für die Gruppe der 
Studenten zu Senat, Konvent 
und den Fachbereichsräten 

- Der Wahlvorstand -

B e k a n n t m a c h u n g

Nachfrist für das Einreichen von Wahlvorschlägen 

Die Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen für die Wahl der Gruppe der Studenten 
zu Senat, Konvent und den Fachbereichsräten endete am 22.04.87. 

Es wurde nur ein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl zum Fachbereichsrat des 
Fachbereichs Architektur und ein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl zum Fach­
bereichsrat des Fachbereichs Bauingenieurwesen eingereicht. 

Diese beiden Wahlvorschläge beinhalten jedoch weniger Bewerber, als der Gruppe 
der Studenten Sitze im Fachbereichsrat zustehen. 

Für die Wahl zum Senat, Konvent und den Fachbereichsräten 3, 5, 7 und 8 wurden 
keine gültigen Wahlvorschläge eingereicht. 

Gemäß§ 13 Abs. 1 WahlO werden die Studenten der Fachhochschule Hagen aufgefordert, 
für die Wahl zum 

vom 

Senat, 
Konvent und den 
Fachbereichsräten 3, 5, 7 und 8 

24. April bis 30. April 1987

Wahlvorschläge bei den im Wahlausschreiben ("Amtliche Bekanntmachung" Nr. 216 
vom 01.04.87) benannten Stellen einzureichen. 
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Ebenso werden die Studenten der Fachbereiche 1 und 2 aufgefordert, für die 
Wahl zum Fachbereichsrat in der Zeit vom 

24. April bis 30. April 1987

jeweils mindestens einen weiteren Wahlvorschlag mit mindestens einem Bewerber 
bei den wie zuvor bezeichneten Stellen einzureichen. 

Sollten innerhalb dieser Nachfrist vom 24.04. bis 30.04.87 keine gültigen 
Wahlvorschläge für die Wahl zu Senat. Konvent und den Fachbereichsräten 
eingereicht werden oder sollte die Zahl der Bewerber auch nach Einreichen 
von Wahlvorschlägen geringer sein als die Zahl der zustehenden Sitze in 
den einzelnen Gremien, bleiben die nicht in Anspruch genommenen Sitze gemäß 
§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 4 Wahl0 unbesetzt.
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